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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §26 Abs1;

AuslBG §26 Abs2;

AuslBG §26 Abs3;

AuslBG §26 Abs4;

VStG §9 Abs1;

Rechtssatz

Die im § 26 Abs 4 AuslBG vorgesehenen quali8zierten Mitwirkungsp:ichten des Arbeitgebers gegenüber Organen der

Arbeitsmarktverwaltung (bzw der Träger der Krankenversicherung) waren notwendigerweise vom Gesetzgeber

vorzusehen, um die Einhaltung der Bestimmungen des AuslBG eAzient überwachen zu können. Nach dem Wortlaut

des Gesetzes treCen diese quali8zierten Mitwirkungsp:ichten, wie die Auskunftsp:icht, den Arbeitgeber. Damit obliegt

auch die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit für die Einhaltung dieser Bestimmungen des AuslBG

grundsätzlich dem Arbeitgeber als Betriebsinhaber. Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so ist gemäß § 9 Abs 1

VStG, soweit nicht verantwortlich Beauftragte im Sinn des § 9 Abs 2 VStG bestellt sind, verwaltungsstrafrechtlich

verantwortlich, wer zur Vertretung nach außen berufen ist. Das heißt, dass im Sinn des § 9 Abs 1 VStG der zur

Vertretung nach außen Berufene einer juristischen Person, im Falle der Kollektivvertretung alle zur Vertretung nach

außen Berufenen verp:ichtet sind, die Meldep:ichten des § 26 Abs 1 AuslBG, die Gestattung des Zutritts im Sinne des

Abs 2 leg cit, die Mitwirkung bei der Betriebskontrolle im Sinne des Abs 3 leg cit und die Auskunftserteilung im Sinne

des Abs 4 leg cit auf Verlangen zu erfüllen.
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